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1 Einleitung  

Im Januar 2011 stellte das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Technologie einen Standortatlanten der für eine Entwicklung als Solarpark ge-

eigneten Flächen öffentlich vor.1 Dieser Standortatlas stieß bei den Projektent-

wicklern auf ein großes Interesse. Die Kommunen registrierten zahlreiche An-

fragen zu den benannten Standorten. 

Das starke Interesse der Projektentwickler an Brachflächen geht zurück auf die 

mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geschaffenen Rahmenbedingun-

gen. Danach besteht die Vergütungspflicht des Netzbetreibers für Solarparks im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, der zu diesem Zweck nach dem 1. Sep-

tember 2003 aufgestellt oder geändert worden ist, wenn sich die Anlage auf Flä-

chen befindet, die bereits versiegelt waren, sich auf Konversionsflächen aus wirt-

schaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung be-

finden, oder auf Flächen längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen 

(vgl. § 32 Abs. 3 EEG, siehe Anhang). 

In der Prüfung der Standorte durch die Projektentwickler erwiesen sich verschie-

dene Flächen aus dem Standortkatalog aus heutiger Sicht als (noch) nicht reali-

sierbar: zu geringe Erdüberdeckung bei Mülldeponien, zu hohe Abbruchkosten 

im Verhältnis zum Grundstückswert oder Bedenken unterschiedlicher Akteurs-

gruppen. Manche dieser Hindernisse werden sich lösen lassen, andere nicht. Die-

se in den letzten Monaten in Thüringen gewonnenen Erkenntnisse sind für die 

Akteure in der Kommune von allgemeinem Interesse, um besser erkennen zu 

können, welche Brachflächen für eine Nutzung durch Photovoltaik besonders 

geeignet sind. 

Zwei wesentliche Erkenntnisse konnten aus der Arbeit mit dem Standortatlas 

gewonnen werden: 

                                            

1 LEG Thüringen: Solarparks auf Brachflächen in Thüringen, Standortatlas der für eine Entwick-

lung als Solarpark geeigneten Flächen, Erfurt, November 2010. 
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1. Die Nachfrage nach Standorten für Solarparks auf Brachflächen ist ungebro-

chen und geht über die im Standortatlas benannten Potenziale weit hinaus. 

Steigende Energiepreise und sinkende Marktpreise für Solarmodule kompen-

sieren die zurückgehende Einspeisevergütung. 

2. Nicht alle grundsätzlich für Photovoltaik geeigneten Brachflächen sind unter 

den heutigen Rahmenbedingungen von Einspeisevergütung, Kosten der Pho-

tovoltaik-Anlage, Kosten für die Aufbereitung des Standortes und möglicher 

Förderung für den Rückbau von Gebäuden bereits umsetzbar. Die wesentli-

chen Restriktionen aus heutiger Sicht lassen sich eindeutig definieren. 

Aus diesen beiden Erkenntnissen heraus entstand die Idee, den Kommunen ei-

nen Leitfaden an die Hand zu geben, der dabei hilft, weitere geeignete Standor-

te zu identifizieren und soweit zu mobilisieren, dass eine Investition erfolgen 

kann.  
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2 Allgemeine Eignungskriterien für Solarparks  

Ist eine Brachfläche von ihrer Beschaffenheit für eine Nutzung als Solarpark 

grundsätzlich geeignet? Für diese erste Einschätzung sind die Kriterien Flächen-

größe, Topographie und Zuschnitt, sowie Verschattung zu betrachten, die nach-

folgend beschrieben werden.  

Dabei erheben die angegebenen Orientierungswerte keinen Anspruch auf All-

gemeingültigkeit. Die Technik und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

sind im schnellen Wandel begriffen. Was heute noch unwirtschaftlich ist, kann 

bei steigenden Energiepreisen und sinkenden Marktpreisen für Photovoltaik-

Elemente morgen vielleicht bereits realisierbar sein.  

2.1 Flächengröße  

Die Investoren sind an großen zusammenhängenden Flächen interessiert, damit 

die Fixkosten eines Projektes (Bebauungsplan, Stromanschluss, Verwaltungskos-

ten, usw.) in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ertrag stehen.  

Für Standorte im Innenbereich kann eine Flächengröße von mindestens 1 ha als 

Orientierungswert angesehen werden, wenn die Flächen im Innenbereich er-

schlossen sind, d.h. sowohl über eine Zufahrt als auch über einen Anschluss an 

das Stromnetz verfügen, sodass in diesen Punkten keine weiteren Kosten anfal-

len. Umso weniger Kosten anfallen, um den Standort nutzbar zu machen, desto 

kleinere Projekte können noch wirtschaftlich sein.  

Für Flächen im Außenbereich gilt häufiger, dass sowohl die verkehrliche Er-

schließung als auch der Anschluss an das Stromnetz herzustellen oder zu ertüch-

tigen sind. Daher ist hier mit höheren Kosten zu rechnen. Auch haben verschie-

dene Investoren interne Orientierungswerte, ab denen ein Projekt für sie inte-

ressant ist. Ein Orientierungswert für Standorte im Außenbereich ist eine für 

Photovoltaik-Module effektiv nutzbare Fläche ab 3 ha. Das entspricht einer Min-

dest-Grundstücksgröße von 4 ha. 

Die nachgefragte Mindestgröße variiert je nach Investor und Geschäftsmodell.  
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2.2 Topographie und Zuschnitt  

Nach der Flächengröße ist die Topographie das nächste wichtige Kriterium. Für 

Solarparks eignen sich Flächen, die weitgehend eben sind. Sofern die Flächen 

eine Geländeneigung aufweisen, beispielsweise bei Deponien, sind die nach Sü-

den ausgerichteten Teilflächen für die Aufstellung von Photovoltaik-Modulen 

interessant. Das Kriterium Flächengröße bezieht sich bei topographisch beweg-

ten Standorten also auf die nach Süden ausgerichteten Teilflächen.  

Optimal für eine Nutzung als Solarpark ist ein in etwa rechtwinkliger Zuschnitt 

der Fläche. Stark unförmig geschnittene, topographisch sehr bewegte, oder nach 

Norden geneigte Flächen sind kaum oder nicht geeignet für Solarparks. 

2.3 Verschattung  

Ein weiteres wesentliches Eignungskriterium ist die Verschattung. Bei Standorten 

im Innenbereich ist insbesondere eine Verschattung durch Nachbargebäude zu 

prüfen, bei Standorten im Außenbereich stellt sich die Frage nach einer Ver-

schattung durch Bäume. Da der Solarpark das ganze Jahr über Strom erzeugt, ist 

die stärkere Verschattung im Winter zu berücksichtigen. Ist ein Standort ganz 

oder überwiegend durch Bäume, Masten, Nachbargebäude oder ähnliches ver-

schattet, würde diese Verschattung zu erheblichen Ertragseinbußen führen und 

damit die Wirtschaftlichkeit des Projektes beeinträchtigen. 

3 Spezifische Eignungskriterien für Solarparks  

Verfügt ein Standort nach den o.a. allgemeinen Eignungskriterien über ein 

grundsätzliches Potenzial für eine Photovoltaik-Nutzung, ist es sinnvoll, den 

Standort eingehender auf seine Eignung zu prüfen. Dazu sind die folgenden 

Eignungskriterien zu prüfen: 

3.1 Grundstücksverfügbarkeit  

Die Nachnutzung einer Brachfläche als Solarpark erfordert die Mitwirkungsbe-

reitschaft des Eigentümers. Ist diese nicht oder nicht zu angemessenen Bedin-

gungen gegeben, führen weitere Aktivitäten nicht zum Ziel. 

Im günstigsten Fall ist der Standort bereits im Eigentum der Gemeinde, so dass 

das Grundstück sofort verfügbar ist. Ist der Eigentümer eine der Gemeinde be-
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kannte natürliche oder juristische Person, kann die Gemeinde seine Mitwir-

kungsbereitschaft erfragen. 

Schwieriger wird die Angelegenheit, wenn komplizierte Eigentumsverhältnisse 

bestehen. Typische Hindernisse sind umfangreiche ungeklärte Erbengemein-

schaften oder Gesellschaften in Liquidation. In diesem Fall ist es letztlich die Ent-

scheidung der Kommune, wie viel Aufwand in die Aufklärung der Eigentums-

verhältnisse und die Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft investiert werden 

kann. Sofern der Standort wirtschaftlich interessant ist, wird der Projektentwick-

ler die Grundstücksverfügbarkeit selber klären. Bei Brachflächen mit einem ge-

ringeren wirtschaftlichen Potenzial wird der Aufwand, den der Projektentwick-

ler auf Akquisitionsbasis investieren möchte, begrenzt sein. Hier wäre dann wie-

der die Kommune – oder ein von ihr beauftragter Dienstleister – gefragt, wenn 

sie die Brachfläche einer Nachnutzung als Solarpark zuführen möchte.  

3.2 Bauplanungsrecht  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind bauplanungsrechtlich als gewerbliche An-

lagen einzustufen. Damit sind sie in Gewerbe- und Industriegebieten regelmäßig 

zulässig, sofern im Bebauungsplan keine abweichende Festsetzung nach § 1 Abs. 

5 BauNVO getroffen wurde. Kleinere Anlagen können ggf. auch in Dorf-, Misch- 

oder Kerngebieten zugelassen werden, sofern der Gebietscharakter gewahrt 

bleibt und von den Anlagen keine erheblichen Störungen ausgehen (§ 15 BauN-

VO).  

Sofern die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Photovoltaik-

Freiflächenanlage am Standort nicht vorliegen, ist ein Bebauungsplan mit der 

Festsetzung eines Sondergebietes Solarpark gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO aufzu-

stellen.  
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Abb.: Entwurf Bebauungsplan 87, SO Photovoltaikpark „Güldene Aue“, Stadt 

Gotha (Ausschnitt), Planverfasser: LEG Thüringen, Dezember 2010. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (gemäß §9 BauGB) 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
zur Nutzung von erneuerbaren Energien festgesetzt: SO „Photovoltaikpark“. 
Zulässig sind Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Son-
nenenergie durch Photovoltaik dienen. 

Abb.: Textliche Festsetzung zum SO Photovoltaikpark „Güldene Aue“ in Gotha 

Solarparks im Außenbereich gehören nicht zu den privilegierten Vorhaben im 

Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB, der bislang nur die Energieerzeugung aus Wind, 

Wasser und Biomasse privilegiert. Solarparks könnten im Einzelfall auf der 

Grundlage von § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen werden, sofern ihre Ausführung 

und Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung 

gesichert ist. Da die Errichtung eines Solarparks regelmäßig den Bodenschutz, 
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den Naturschutz und das Landschaftsbild berührt, ist aus planungsrechtlicher 

Sicht die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

In der Praxis wird ein Investor darauf bestehen, dass ein Bebauungsplan aufge-

stellt wird, da das Erneuerbare-Energien-Gesetz die Vergütungspflicht der Netz-

betreiber nur für Vorhaben vorsieht, die über ein Bebauungsplan- oder Planfest-

stellungsverfahren legitimiert sind (§ 32 Abs. 2 EEG, siehe Anhang). 

Verfügt die Gemeinde über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan, so ist 

zu prüfen, ob ein Bebauungsplan mit einem Sondergebiet Solarpark aus den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt werden kann. Kann der 

Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, so ist 

der Flächennutzungsplan entsprechend anzupassen. Der Flächennutzungsplan 

kann parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes geändert werden (§ 8 Abs. 3 

BauGB). 

 

Abb.: Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes Gotha aufgrund des 

Bebauungsplanes Nr. 87 „SO Photovoltaikpark Güldene Aue“ (Ausschnitt), Feb-

ruar 2010.  
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Weiterhin ist zu prüfen, ob ein entsprechender Bebauungsplan im Einklang mit 

den Zielen der Raumordnung und Landesplanung steht, die gemäß § 4 Raum-

ordnungsgesetz (ROG) zu beachten sind. In den Regionalplänen gibt es – anders 

als beispielsweise für Windenergieanlagen – keine Ziele für die Entwicklung von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen und keine Darstellung von Vorrang- oder Vor-

behaltsgebieten für die Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Da-

mit ist die Errichtung von Solarparks nicht auf bestimmte Räume beschränkt, so-

lange andere Ziele der Raumordnung dem nicht entgegenstehen. 

Zum Thema Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind in den Regionalplänen Grund-

sätze formuliert. Als ein Beispiel sei hier die Formulierung im Regionalplan Süd-

westthüringen dokumentiert:  

Grundsatz Grundsatz Grundsatz Grundsatz G 3G 3G 3G 3----20202020        

Raumbedeutsame PhotovoltaikRaumbedeutsame PhotovoltaikRaumbedeutsame PhotovoltaikRaumbedeutsame Photovoltaik----Freiflächenanlagen sollen bevorzugt auf baulich Freiflächenanlagen sollen bevorzugt auf baulich Freiflächenanlagen sollen bevorzugt auf baulich Freiflächenanlagen sollen bevorzugt auf baulich 

vorgeprägten Flächen wie Deponien, Brachvorgeprägten Flächen wie Deponien, Brachvorgeprägten Flächen wie Deponien, Brachvorgeprägten Flächen wie Deponien, Brach---- und Konversionsflächen ohne b und Konversionsflächen ohne b und Konversionsflächen ohne b und Konversionsflächen ohne be-e-e-e-

sondere ökolosondere ökolosondere ökolosondere ökologische oder ästhetische Funktion errichtet werden.gische oder ästhetische Funktion errichtet werden.gische oder ästhetische Funktion errichtet werden.gische oder ästhetische Funktion errichtet werden.        

    

Begründung Begründung Begründung Begründung zum Grundsatz zum Grundsatz zum Grundsatz zum Grundsatz G 3G 3G 3G 3----20202020        

Bei der Nutzung der Solarenergie sind gegenwärtig zwei Grundrichtungen der 

Nutzung erkennbar. Zum einen die dezentrale Nutzung in Form von Photovol-

taikanlagen und Sonnenkollektoren auf Dach- und Fassadenflächen. Zum ande-

ren die zentrale Nutzung in Form von raumbedeutsamen Photovoltaik-

Freilandanlagen im Megawatt-Bereich. 2006 lag die durchschnittliche Flächen-

größe der bundesweit in Betrieb genommenen Freiflächenanlagen bei über 10 

ha. Mit der großflächigen Nutzung der Solarenergie im Freiraum ist regelmäßig 

von einer Beeinträchtigung öffentlicher Belange (u. a. Belange der landwirt-

schaftlichen Bodennutzung 4.3.14.3.14.3.14.3.1, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) 

auszugehen. Aus diesem Grund wird auf die Inanspruchnahme von baulich be-

reits vorgeprägten Flächen im Freiraum orientiert. Dazu gehören u. a. Konversi-

onsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung (z. B. Abraumhalden, 

ehemalige Tagebaugebiete und Truppenübungsplätze). Von einer Konversions-

fläche ist allerdings nur dann auszugehen, wenn die Auswirkungen der ehema-

ligen Nutzungsart noch fortwirken. Eine lang zurückliegende Nutzung, die keine 

Auswirkungen mehr auf den Zustand der Fläche hat, ist nicht ausreichend. Ge-

biete mit besonderer ökologischer und ästhetischer Bedeutung wie naturschutz-
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fachlich hochwertige Konversionsflächen, Standorte mit großer Fernwirkung 

bzw. besonderer Sichtbeziehung und/ oder Bedeutung für die Erholung (u. a. 

landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen) sind auf Grund ih-

res hohen Konfliktpotentials für die Errichtung großflächiger Solaranlagen nicht 

geeignet.   

(Quelle: Regionalplan Südwestthüringen, Genehmigungsvorlage Dezember 

2009, S. 48.) 

Im Bebauungsplanverfahren wird die Regionalplanung als Träger öffentlicher 

Belange beteiligt und prüft dabei, ob das Vorhaben raumbedeutsam ist. Die 

Raumbedeutsamkeit hängt dabei nicht allein von der Größe des Vorhabens ab, 

sondern von den konkreten Umständen des Einzelfalles. Berührt der geplante 

Solarpark beispielsweise besonders sensible Bereiche, ist er optisch besonders 

wirksam, oder tangiert er Kulturdenkmäler, dann kann bereits ein kleineres 

Vorhaben raumbedeutsam sein.  

Ist ein vereinfachtes Raumordnungsverfahren2 zulässig kann dies im Parallelver-

fahren zu einem Bebauungsplanverfahren erfolgen. Sofern der Solarpark von 

den Zielen der Raumordnung abweicht, ist in einem Zielabweichungsverfahren3 

zu klären, ob die Abweichung von den Zielen der Raumordnung vertretbar, oder 

ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist.  

Die Entscheidung, welches Verfahren anzuwenden ist, muss im Einzelnen für die 

jeweiligen Standorte geprüft werden. Zuständig für die Einschätzung der Raum-

bedeutsamkeit und die nach dem Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 

erforderlichen Verfahrensschritte ist die Obere Landesplanungsbehörde im Thü-

ringer Landesverwaltungsamt (TLVerwA). 

                                            

2 Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen können in einem vereinfachten Raumord-

nungsverfahren auf ihre Raumverträglichkeit überprüft werden, wenn bereits ein Bauleitplan- 

oder Zulassungsverfahren für die Planung oder Maßnahme eingeleitet ist. Vgl. § 23 Satz 1 Thü-

ringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) vom 15. Mai 2007 

3 „Die Abweichung von einem Ziel der Raumordnung kann im Einzelfall auf Antrag zugelassen 

werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die 

Grundzüge der Planung nicht berührt werden.“ § 24 Abs. 1 Thüringer Landesplanungsgesetz 

(ThürLPlG) vom 15. Mai 2007 
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3.3 Einspeisepunkt  

Solarparks sind grundsätzlich netzgekoppelte Anlagen. Der in den Modulen er-

zeugte Gleichstrom wird mittels Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt 

und dann in ein Verbundnetz eingespeist. Eine solche Einspeisung erfordert ei-

nen Einspeisepunkt in räumlicher Nähe zum Solarpark. Je weiter der Einspeise-

punkt vom Standort des Solarparks entfernt ist, desto ungünstiger ist der Stand-

ort insbesondere wegen der Kosten für die Leitungstrasse und der Leitungsver-

luste. Als Orientierungswert ist eine Entfernung bis zu 500 m als günstig einzu-

stufen, die auch kleinere Solarparks ermöglicht. Eine Entfernung von bis zu 4 km 

ist bei größeren Projekten ab 10 ha vorstellbar. Näheres ist von den Investoren 

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Projektes und der Gegebenheiten vor 

Ort zu entscheiden. 

Informationen zu den möglichen Einspeisepunkten bieten die örtlich zuständi-

gen Energieversorgungsunternehmen. 

3.4 Beräumung  

Um auf Brachflächen Solarparks errichten zu können, sind vorhandene Aufbau-

ten zu beseitigen. Die Bodenplatten können in der Regel verbleiben. Es ist hilf-

reich, hierzu eine Kostenschätzung erstellen zu lassen. Ein Orientierungswert, 

wie hoch die Abbruchkosten maximal sein dürfen, damit ein Standort noch rea-

listisch ist, kann hier nicht angegeben werden. Es hängt von der Wirtschaftlich-

keit des Gesamtprojektes ab, wie viel Geld für die Aufbereitung des Standortes – 

Grundstücksverfügbarkeit, Beräumung, ggf. Sanierung – zur Verfügung gestellt 

werden kann. 

3.5 Bodenverunreinigungen  

Etwaige Bodenverunreinigungen aus einer Vornutzung sind kein grundsätzlicher 

Hinderungsgrund für die Errichtung eines Solarparks. Bei der Errichtung eines 

Solarparks wird die Geländeoberfläche nur in geringem Umfang verändert. Vor-

handene Bodenkontaminationen, von denen keine unmittelbare Gefahr aus-

geht, können auf dem Grundstück verbleiben. Der Investor würde die Fläche 

vom Eigentümer pachten. Nach Ablauf der Pachtdauer würde der Standort - mit-

samt den Kontaminationen - wieder an den Eigentümer zurückgehen.  
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Im Unterschied dazu stehen beseitigungspflichtige Altlasten, die ein Einschreiten 

des Eigentümers erfordern. Ob Kontaminationen vorliegen, und welcher Hand-

lungsbedarf sich daraus ableitet, ist über die Untere Bodenschutzbehörde zu 

ermitteln. 

Abgesehen von der umweltrechtlichen Seite, stellt eine Bodenverunreinigung 

ein monetäres Risiko für den Vorhabensträger dar. Aus der Bodenverunreini-

gung können sich für das Bauvorhaben Verzögerungen oder Mehrkosten erge-

ben. Daher werden die finanzierenden Banken einen Solarpark auf einem 

Standort mit vermuteten oder bekannten Kontaminationen tendenziell schlech-

ter bewerten, oder gar nicht finanzieren. 

3.6 Störwirkung  

Ein Solarpark verursacht zwar keinen Lärm und keinen Verkehr, trotzdem sind 

auch bei einem Solarpark mögliche Störwirkungen zu prüfen, die sich aus der 

Auswirkung des Solarparks auf das Landschaftsbild und aus möglichen Blend-

wirkungen durch Reflektionen des Sonnenlichts auf den Modulen ergeben kön-

nen. 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind anhand der Lage, möglichen 

Blickachsen, Nähe zu Schutzgebieten, Kulturdenkmäler usw. zu beurteilen. 

Blendwirkungen sind insbesondere dann zu prüfen, wenn der Standort in Nach-

barschaft zu Verkehrsanlagen wie z.B. einem Flughafen, einer Bahnlinie oder 

einer Straße liegt.  

4 Besondere Typen von Brachflächen  

Jede Brachfläche ist ein Einzelfall, der seine eigenen Besonderheiten aufweist, 

die den Grad der Eignung als potenzieller Standort für einen Solarpark bestim-

men. Gleichzeitig ähneln sich bestimmte Standorteigenschaften, je nachdem, 

welcher Typ von Brachfläche vorliegt.  

Nachfolgend werden drei wichtige Flächentypen betrachtet, die viele Potenzial-

flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen abdecken: 

• Konversionsflächen aus militärischer Vornutzung, 
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• brach gefallene Flächen mit baulich-gewerblicher Vornutzung - nachfolgend 

zusammenfassend Brachflächen genannt - sowie 

• ehemalige Deponieflächen. 

4.1 Konversionsflächen  

Als Konversionsflächen werden ehemals durch Streitkräfte genutzte Flächen be-

zeichnet.4 Charakteristisch für diese Flächen ist in der Regel ihre Lage im Land-

schaftsraum, lediglich in Ausnahmefällen befinden sich diese Flächen auch in-

nerhalb des Siedlungsgefüges oder in dessen Randlage. Es handelt sich überwie-

gend um sehr große und zusammenhängende Flächen von mehr als 10 ha. 

Infolge der militärischen Vornutzung ist die Gefahr der Belastung mit Kampfmit-

teln gegeben. Ein Verdacht auf Kontamination des Bodens ist bei Teilflächen 

nutzungsbedingt wahrscheinlich – zum Beispiel bei ehemals als Fuhrpark, Werk-

stätten oder Tanklagern genutzten Flächen. Diese Kontaminationen müssen die 

Eignung des Standortes als Solarpark nicht berühren, sofern es sich nicht um be-

seitigungspflichtige Altlasten handelt und die Kontaminationen bei einer Nut-

zung als Solarpark in ihrem Zustand belassen werden können. 

Da Konversionsflächen in aller Regel seit vielen Jahren brach liegen, eine Folge-

nutzung in den meisten Fällen nicht stattgefunden hat und aufgrund der Vor-

nutzung die Liegenschaften baulich durch Mauern bzw. Zäune abgeschottet 

sind, können sich durch Sukzession auf Teilflächen schützenswerte Naturräume 

herausgebildet haben. Daher ist bei Konversionsflächen mit der für den Natur-

schutz zuständigen Fachbehörde abzuklären, wie die Belange des Naturschutzes 

mit der Realisierung eines Solarparks harmonisiert werden können. Dies kann 

die räumliche Abgrenzung der potenziellen Solarpark-Fläche und die Kosten für 

einen naturschutzrechtlichen Ausgleich beeinflussen.  

                                            

4 Im Unterschied zu der hier verwendeten Definition, verwendet das Erneuerbare-Energien-

Gesetz in § 32 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 (siehe Anlage)eine über die militärische Vornutzung hinausge-

hende Definition von Konversionsflächen, wonach alle Flächen, die schon einmal baulich genutzt 

waren, als Konversionsflächen bezeichnet werden. 
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Gleichzeitig ist die Auslegung der Clearingstelle EEG zu § 33 Abs. 3 zu berück-

sichtigen, damit für den Standort die Vergütungspflicht des Netzbetreibers ent-

steht: „Voraussetzung für die Qualifizierung einer Fläche als Konversionsfläche 

ist, dass der ökologische Wert der Fläche infolge der ursprünglichen wirtschaftli-

chen oder militärischen Nutzung schwerwiegend beeinträchtigt ist. Die geneh-

migungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ist dabei für die Qualifizierung 

der Fläche als Konversionsfläche nicht vorgreiflich. Vielmehr gilt ein EEG-

spezifisches Anforderungsprofil. Maßgeblich ist, ob sich der ökologische Wert 

der Fläche aufgrund der spezifischen Vornutzung schlechter darstellt als vor die-

ser bzw. ohne diese Nutzung.“5 

Konversionsflächen stehen in der Regel im Eigentum von Gebietskörperschaften, 

sodass die Grundstücksverfügbarkeit zu angemessenen Bedingungen kurzfristig 

hergestellt werden kann. 

Baurecht für Solarparks besteht in den meisten Fällen auf Konversionsflächen 

noch nicht. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen kann 

nur über die gemeindliche Bauleitplanung unter Beachtung der Ziele der Raum-

ordnung erfolgen. Die erforderlichen landes- und regionalplanerischen Voraus-

setzungen können parallel zum Bauleitplanverfahren oder - der Bauleitplanung 

vorgeschaltet - in einem eigenständigen Verfahren geschaffen werden. 

4.2 Brachflächen mit baulich-gewerblicher Vornutzung  

Brach gefallene Flächen mit baulich-gewerblicher Vornutzung sind überwiegend 

im Siedlungsgefüge und in dessen Randlage anzutreffen. Sie kommen auch im 

Außenbereich vor, z.B. wenn der Betrieb einen Flusslauf zur Energiegewinnung 

und für Brauchwasser nutzte. Grundsätzliche Charaktermerkmale dieses Flächen-

typs sind der auf diesen Flächen vorhandene Bestand an Gebäuden, ein hoher 

Versiegelungsgrad und der Verdacht auf Boden- bzw. Grundwasserkontaminati-

onen. 

                                            

5 Clearingstelle EEG: Empfehlung 2010/2 – Solarstromanlagen auf Konversionsflächen aus wirt-

schaftlicher oder militärischer Nutzung im Sinne des § 32 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 bzw. § 11 Abs. 4 

Nr. 2 EEG 2004, beschlossen am 1. Juli 2010, S. 2. http://www.clearingstelle-eeg.de/files/2010-

2_Empfehlung.pdf 
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Die Nachnutzung dieser Flächen ist in der Regel mit nicht unerheblichen finan-

ziellen Vorleistungen verbunden: Ein vorhandener Gebäudebestand ist zumin-

dest oberirdisch zu beräumen und damit verbundene Altlasten sind zu beseiti-

gen. Etwaige Bodenkontaminationen sind dahingehend zu untersuchen, ob sie 

bei einer Nachnutzung als Solarpark in ihrem Zustand belassen werden können.  

Brach gefallene Flächen mit baulich-gewerblicher Vornutzung befinden sich 

häufig in Privateigentum. Oft sind die aktuellen Verfügungsberechtigten schwer 

zu ermitteln. Der Eigentümer kann insolvent sein; das Liquidationsverfahren 

kann in unterschiedlichem Stand sein, bis hin zur Löschung der Firma im Han-

delsregister. Regelmäßig sind finanzielle Belastungen in Abteilung III des Grund-

buches eingetragen, die ebenfalls regelmäßig den Wert des Grundstücks über-

steigen. Die Kommune kann hier den Sachverhalt soweit möglich aufklären, um 

einem Investor den Einstieg zu erleichtern. Kann die Kommune den Eigentümer 

selbst nicht ermitteln, sollte sie entsprechende Experten einbinden.  

Vorteilhaft bei diesem Flächentyp sind in der Regel die vorhandenen Strukturen 

zur Energieeinspeisung und – aufgrund der Lage im Siedlungsgefüge – die Nähe 

zu Energieabnehmern. Nicht zuletzt profitiert das Ort- und Landschaftsbild, 

wenn störende Brachflächen einer Nachnutzung zugeführt werden. 

Baurecht für Solarparks besteht auf brach gefallenen Flächen mit baulich-

gewerblicher Vornutzung in den meisten Fällen nicht. Daher ist ein Bebauungs-

plan für ein Sondergebiet Solarpark unter Beachtung der Flächennutzungspla-

nung und der Ziele der Raumordnung aufzustellen. Sofern der Bebauungsplan 

vom Flächennutzungsplan abweicht, ist er parallel zum Bauleitplanverfahren 

anzupassen (§ 8 Abs. 3 BauGB). Zusätzlich ist die Erforderlichkeit eines Raum-

ordnungsverfahrens oder Zielabweichungsverfahrens nach dem Thüringer Lan-

desplanungsgesetz (ThürLPlG) zu prüfen. 

4.3 Ehemalige Deponieflächen  

Als ehemalige Deponien werden Flächen bezeichnet, deren aktive Nutzung zur 

Ablagerung von zu deponierenden Stoffen bestimmungsgemäß abgeschlossen 

ist. Deponieflächen sind in aller Regel eingezäunt, der Deponiekörper wurde in 

Abhängigkeit von der Deponieklasse abgedeckt. Nach Abschluss der Nutzungs-

dauer der Deponien werden diese mit mindestens einer natürlichen und geolo-

gischen, in der Regel 50 cm starken Barriere aus Ton und – bei höherklassigen 
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Deponien – zusätzlich mit einer mineralischen und ggf. einer Kunststoffdich-

tungsbahn (z.B. Sondermülldeponien) abgedichtet.6 

Der Deponiekörper ist in der Regel über das Gelände hinausgehoben, hat eine 

hügelartige Ausformung und ist dadurch auf den nach Süden ausgerichteten 

Teilflächen gut als Solarpark nutzbar.  

Bei mit einer Kunststoffdichtungsbahn abgedichteten Deponiekörpern ist im 

Falle einer Nachnutzung der Fläche sicherzustellen, dass die Dichtungsbahn 

durch die Fundamente für die Photovoltaik-Elemente nicht durchstoßen wird. 

Würde die Dichtungsbahn durch die Fundamente perforiert werden, könnte 

Niederschlagswasser in den Deponiekörper eintreten, Schadstoffe aus der Depo-

nie auswaschen und den Grundwasserleiter kontaminieren. 

Welche Höhe die Erdüberdeckung über der Foliendichtung aufweist, ist im Ein-

zelfall zu prüfen. Bei einer geringen Erdüberdeckung können Sockelfundamente 

auf den Boden gestellt werden, wie beispielsweise beim Solarpark Nentzelsrode 

im Landkreis Nordhausen. Eine stärkere Erdüberdeckung von 1,50 m bis 2,00 m 

erlaubt eine kostengünstige Verankerung der Fundamente im Boden, ohne die 

verlegte Dichtungsbahn zu gefährden. Bei Neuplanungen der Abdichtung von 

Deponiekörpern sollte die mögliche Nutzung als Solarpark bereits mit berück-

sichtigt werden. 

Eine laufende Gewährleistung der Baufirma auf die erstellte Abdichtung der 

Deponie ist zu berücksichtigen. Innerhalb der Gewährleistungsfrist für die er-

stellte Abdichtung der Deponie wird die Errichtung eines Solarparks in Konflikt 

zur Gewährleistung für die Abdichtung stehen. 

Eine weitere Besonderheit bei Deponien ist die Setzung des Geländes im Laufe 

der Zeit. Der Umfang etwaiger Setzungen ist abhängig vom deponierten Mate-

rial (eine Hausmülldeponie weist stärker Setzungen auf als eine Bauschuttdepo-

nie) und der seit der Schließung der Deponie bereits vergangenen Zeit. Die zu 

erwartenden Setzungen sind bei der Statik der Anlage zu berücksichtigen.  
                                            

6 Im Einzelnen wird auf die Bestimmungen im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verwiesen, 

insbesondere die §§ 36 ff. KrW-/AbfG i.d.F. vom 11.08.2009 (BGBl. I S. 2723), und die sich daraus 

ableitenden Rechtsvorschriften. 
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Ist der eigentliche Deponiekörper aufgrund zu geringer Erdüberdeckung der 

Dichtung bzw. laufender Gewährleistung nicht nutzbar, kann geprüft werden, 

ob stattdessen die Randbereiche der Deponie nutzbar sind. Oft liegen die Depo-

nien in wenig sensiblen Landschaftsbereichen, so dass die Realisierung eines So-

larparks verträglich ist.  

Eigentümer der Deponien sind in aller Regel Gebietskörperschaften oder Gesell-

schaften, an denen Kommunen oder Landkreise mehrheitlich beteiligt sind. Da-

her kann die Grundstücksverfügbarkeit zum Beispiel im Rahmen eines langfristi-

gen Pachtvertrages zu angemessenen Bedingungen im Regelfall kurzfristig her-

gestellt werden.  

Deponien unterliegen dem Abfallrecht. Eine mögliche Nachnutzung als Solar-

park ist mit der zuständigen Abfallbehörde abzustimmen. Wurde die Deponie 

vor 1990 geschlossen, ist die Untere Bodenschutzbehörde der zuständige An-

sprechpartner. Wurde die Deponie nach 1990 geschlossen, ist die Obere Abfall-

behörde im Thüringer Landesverwaltungsamt zuständig.  

Baurecht für Solarparks besteht in aller Regel auf ehemaligen Deponieflächen 

noch nicht. Daher ist ein Bebauungsplan für ein Sondergebiet Solarpark unter 

Beachtung der Flächennutzungsplanung und der Ziele der Raumordnung aufzu-

stellen. Sofern der Bebauungsplan vom Flächennutzungsplan abweicht, ist er 

parallel zum Bauleitplanverfahren anzupassen (§ 8 Abs. 3 BauGB). Zusätzlich ist 

die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens oder Zielabweichungsver-

fahrens nach dem Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) zu prüfen. 
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Abb.: Solarpark Nentzelsrode mit rund 7.000 Modulen auf einstiger Deponie 

Beispiel Solarpark Nentzelsrode: Beispiel Solarpark Nentzelsrode: Beispiel Solarpark Nentzelsrode: Beispiel Solarpark Nentzelsrode:     

Auf der Altdeponie Nentzelsrode bei Nordhausen wurde 2005 eine Photovol-

taikanlage von der Größe zweier Fußballfelder und einer Leistung von 1 MW in 

Betrieb genommen. Investor und Betreiber ist die Stadtwirtschaft GmbH der 

Nordhäuser Stadtwerke. 

4.4 Potenziale aus unvermarktbaren Gewerbeflächen  

Es gibt Gewerbeflächen, bei denen das Baurecht vor mehr als zehn Jahren ge-

schaffen wurde, oft auch die Erschließung bereits hergestellt wurde und für die 

sich seither trotz erheblicher Vermarktungsbemühungen kein Investor gefunden 

hat. Können diese ungenutzten Gewerbeflächen für die Errichtung von Solar-

parks genutzt werden?  

Planungsrechtlich sind Photovoltaik-Anlagen in Gewerbe- und Industriegebieten 

allgemein zulässig, sofern der Bebauungsplan keine andere Regelung trifft. Die 

Eigentumsverhältnisse sind in der Regel geklärt und die Grundstücke kurzfristig 

zu angemessenen Bedingungen verfügbar. 

Seit vielen Jahren nicht vermarktbare Gewerbeflächen, die sich in aller Regel im 

Eigentum der Kommune befinden, stellen eine finanzielle Belastung für die 

Kommune dar, weil Erschließungsaufwendungen nicht refinanziert werden 
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können und jährlicher Unterhaltungsaufwand anfällt. Gleichzeitig weisen diese 

Flächen häufig günstige technische Bedingungen für Solarparks auf, weil die 

Grundstücke – anders als bei Brachflächen – beräumt bzw. unbebaut sind, sowie 

nahe zu Einspeisepunkten oder potenziellen Energieabnehmern liegen. 

Gegen eine Nutzung für einen Solarpark kann sprechen, dass die Entwicklung 

der Gewerbeflächen ganz überwiegend durch den Freistaat Thüringen gefördert 

wurde. Im Zuwendungsbescheid enthaltene Bestimmungen zum Zweck der För-

derung – insbesondere in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen – werden 

mit der Entwicklung von Solarparks allenfalls mittelbar erfüllt, beispielsweise 

indem Arbeitsplätze von in Thüringen forschenden und produzierenden Unter-

nehmen der Solarindustrie möglicherweise gesichert werden. Insofern wäre im 

Einzelfall die Einhaltung entsprechender Zweckbindungen aus Förderbescheiden 

– auch hinsichtlich der Zweckbindungsdauer – genau zu prüfen und mit der Be-

willigungsbehörde im Vorfeld abzustimmen. 

4.5 Potenziale aus nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen  

Außer Nutzung gestellte Bergbauflächen sowie nicht mehr betriebsnotwendige 

Bahnflächen stellen eine Besonderheit unter den brach gefallenen Flächen dar. 

Bergbau- und Bahnflächen unterstehen nicht der Planungshoheit der Kommune, 

sondern unterliegen den Fachplanungsbestimmungen nach dem Bergrecht bzw. 

dem Allgemeinen Eisenbahngesetz. Im Bergrecht definiert der Hauptbetriebs-

plan auch die Folgenutzung. 

Im Regelfall wird eine Inanspruchnahme außer Nutzung gestellter Bergbauflä-

chen oder nicht mehr betriebsnotwendiger Bahnflächen zum Zwecke der Errich-

tung eines Solarparks eine Entlassung aus dem Fachplanungsvorbehalt erfor-

dern. Ein solches Freistellungsverfahren ist erfahrungsgemäß zeitaufwendig und 

bisweilen auch kostenintensiv. Erst danach oder allenfalls parallel dazu können 

die eigentums- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung ei-

nes Solarparks geschaffen werden. 

In wenigen Ausnahmefällen wird auf eine formelle Entlassung aus dem Fachpla-

nungsrecht verzichtet werden können. In diesen Fällen entscheidet die Fachpla-

nungsbehörde (Bergamt bzw. Eisenbahnbundesamt) über die Zulässigkeit des 

Vorhabens nach den einschlägigen fachplanungsrechtlichen Bestimmungen. 
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Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich diese Flächen in aller Regel im Eigentum 

institutioneller Eigentümer befinden. Insofern ist ein höherer Abstimmungsbe-

darf hinsichtlich der Herstellung der Grundstücksverfügbarkeit - zum Beispiel 

auch im Hinblick auf die Berücksichtigung bestehender Leitungsrechte - zu er-

warten. 

4.6 Sonstige Potenzialflächen  

Solarparks können auch auf anderen als brach gefallenen Flächen errichtet wer-

den, ohne dass wertvoller Freiraum verloren geht. Geeignet für Photovoltaik-

Anlagen sind insbesondere Dachflächen, Gebäudefassaden, Lärmschutzwände 

und -wälle. 

Die Nutzung des Dachflächenpotenzials für Photovoltaik-Anlagen hat gegen-

über den Konversionsflächen oder den Brachflächen mit baulich-gewerblicher 

Vornutzung im Wesentlichen folgende Vorteile: 

• Die Nutzung von Dachflächen unterliegt nur in Ausnahmefällen baurechtli-

chen Beschränkungen. 

• Bei Nutzung von Dachflächen wird keine zusätzliche Fläche versiegelt. 

• Der Aufbau auf bestehende geneigte Dachflächen ist bautechnisch mit Aus-

nahme von Denkmalen in der Regel einfach herzustellen, wobei allerdings 

statische Anforderungen zu berücksichtigen sind. 

• Eine Einspeisung der gewonnenen Energie ist unproblematisch. 

Wegen der besonderen Eignung von Dachflächen für die Errichtung von Photo-

voltaik-Anlagen haben sich inzwischen eine Reihe von Institutionen wie Solar 

Energy Invest N.E.S. GmbH, SolarOne Deutschland AG oder IdeemaSun energy 

GmbH auf die Vermittlung oder Anmietung von Dachflächen für Photovoltaik-

Anlagen spezialisiert. Um eine entsprechende Nutzung anzustoßen, kann der 

Eigentümer auf diese Unternehmen zugehen. 
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Abb.: Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einen Gewerbegebäudes in Sonders-

hausen 

Bereits vor Jahrzehnten wurde die Nutzung von Lärmschutzwänden und -wällen 

ins Gespräch gebracht.7 Immerhin ermöglicht die Kombination von Lärmschutz 

und Solarstrom einen doppelten Nutzen für die Umwelt. Hier liegt ein großes 

Potenzial: derzeit beläuft sich die Fläche der Lärmschutzwände an Autobahnen 

und Bundesstraßen in Deutschland auf rund 8 Mio. Quadratmeter.8 Trotz einiger 

Anwendungsbeispiele (A 96 bei Inning am Ammersee oder A 4 bei Meerane) ha-

ben sich Photovoltaik-Lärmschutzanlagen in großem Umfang noch nicht durch-

gesetzt. Wesentliches Hemmnis ist – sofern sich Anlagen aus technischen Grün-

den eignen – die unterschiedliche Akteursstruktur: Einerseits gibt es den Baulast-

träger für das Straßenbauvorhaben, andererseits den Investor und Betreiber ei-

ner Photovoltai-Anlage.9 Möglichkeiten, Planung und Realisierung solcher Vor-

haben zu beschleunigen, soll ein Leitfaden aufzeigen, den das Bundesministeri-

                                            

7 In der Schweiz wurde 1989 durch die TNC Consulting AG erstmals eine Photovoltaikanlage als 

Lärmschutzwand realisiert (Quelle: http://www.tnc.ch/schallschutz-strom-statt-laerm). 

8 Angaben der Schott Solar AG, Pressemitteilung vom 18.08.2010. 

9 Nordmann, Th.: Leitfaden für Behörden – Wie können wir damit den Durchbruch bei der Pho-

tovoltaik Schallschutzanwendung in Deutschland erreichen? Plenarvortag auf der 17. Internatio-

nalen Konferenz Verkehrslärm vom 3. bis 5. Oktober 2008 in Dresden. 
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um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit den Bundesländern zusammen 

zu erarbeiten beabsichtigt.10 Somit steht zu erwarten, dass künftig auch entspre-

chend geeignete Lärmschutzwände und -wälle verstärkt genutzt werden, um 

Photovoltaik-Anlagen zu installieren. 

5 Die Schritte zur Realisierung  

Welche Schritte sind erforderlich, um einen Standort zu mobilisieren, der im Sin-

ne der hier dargestellten Kriterien für einen Solarpark geeignet ist? 

Zunächst stellt sich die Frage, welche Rolle die Kommune bzw. der Grundstücks-

eigentümer bei der Realisierung des Solarparks spielen möchte. Folgende Hand-

lungsalternativen sind denkbar: 

a) Verpachtung oder Verkauf der Fläche an einen Anlagenbetreiber/Investor 

Die Investoren sind in der Regel interessiert, die Flächen zu pachten. Als Päch-

ter tragen sie kein Risiko für etwaige Kontaminationen im Boden und kein 

Risiko für die eventuell schwierige Verwertung der Fläche nach Ende der Be-

triebsdauer. 

Bei einer Verpachtung wird ein Pachtvertrag über die kalkulierte Laufzeit der 

Anlagen von 20 bis 25 Jahren abgeschlossen. Es kann zwischen einer jährli-

chen Pachtzahlung über die gesamte Laufzeit, oder einer Einmalzahlung zu 

Beginn der Laufzeit gewählt werden. Bei einer Einmalzahlung wird der 

Pachtbetrag auf den Beginn der Laufzeit abgezinst. Die Höhe des Pachtzin-

ses, sowie die jährliche Erhöhung des Pachtzinses, sind zu verhandeln. Ein 

Orientierungswert liegt zwischen 1.600 €/ha jährlich und 2.000 €/ha jährlich bei 

einer Anpassung von 2 % jährlich.  

Damit der Grundstückseigentümer nach Ende der Laufzeit garantiert ein frei-

es Grundstück zurückbekommt, ist eine Rückbaubürgschaft vorzusehen. 

                                            

10 Erklärung des Staatssekretärs im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 

Rainer Bomba, anlässlich eines Besuchs am Schott Solar Standort in Alzenau; Quelle: Schott Solar 

AG, Pressemitteilung vom 18.08.2010. 
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b) Eigenbetrieb des Solarparks 

Wenn der Betrieb eines Solarparks für einen privaten Investor rentabel ist, 

kann sich die Kommune natürlich fragen, ob sie selbst diese rentable Investi-

tion tätigen und davon profitieren möchte. 

Darf die Gemeinde kommunalrechtlich einen Solarpark betreiben? Diese Fra-

ge wurde 2010 von der Kommunalaufsicht bejaht. Nach § 2 Abs. 2 ThürKO 

gehört die Versorgung mit Energie zu den Aufgaben der Gemeinde im eige-

nen Wirkungskreis und ist insoweit zulässig. Übersteigt die erzeugte Ener-

giemenge den Eigenbedarf der Gemeinde, sind weitere Zulässigkeitsvoraus-

setzungen zu beachten. Soll der Solarpark über einen Kredit finanziert wer-

den, hat die Gemeinde der Kommunalaufsicht nachzuweisen, dass sich unter 

Berücksichtigung aller Aufwendungen und Risiken über die Gesamtnut-

zungsdauer des Vorhabens einschließlich der Aufwendungen für Rückbau 

und Entsorgung der Photovoltaik-Anlage insgesamt ein Ertrag für den Haus-

halt der Gemeinde verbleibt. Dieser Nachweis erfolgt bei Solarparks übli-

cherweise mit einer Liquiditäts- und Ertragsrechnung über den von der Ein-

speisevergütung nach EEG abgedeckten Zeitraum von 20 Jahren.  

Damit ist für eine wirtschaftlich handlungsfähige Gemeinde grundsätzlich der 

Weg offen, um eigenwirtschaftlich einen Solarpark umzusetzen. Gegenüber 

der Verpachtung der Fläche eröffnen sich der Gemeinde mit dem Eigenbe-

trieb eines Solarparks größere wirtschaftliche Chancen und Risiken. Es wird 

empfohlen, die zuständige Kommunalaufsicht frühzeitig in den Planungspro-

zess einzubinden. 

Eine Liste von Ansprechpartnern, die gegenüber der LEG Thüringen bereits ihr 

Interesse geäußert haben, Solarparks auf Brachflächen zu realisieren, stellen die 

Autoren des Leitfadens den Kommunen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 
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6 Fazit  

Solarparks auf Brachflächen bieten die Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klap-

pe zu schlagen: Einerseits erzeugen Solarparks ökologischen Strom aus Erneuer-

baren Energien, ohne dafür wertvollen Freiraum zu beanspruchen. Andererseits 

können durch die Errichtung von Solarparks störende Brachflächen beseitigt, das 

Orts- und Landschaftsbild verbessert und bisher unvermarktbare Flächen in den 

Bodenkreislauf zurückgeführt werden. In einem ersten Standortatlas der LEG11 

wurden bereits rund 350 ha an brach gefallenen Flächen identifiziert, die lang-

fristig für Solarparks nachgenutzt werden können. Über die in diesem Standort-

atlas nachgewiesenen Flächen hinaus, werden in den Kommunen viele weitere 

Potenzialflächen zu finden sein, die auf eine Nachnutzung als Solarpark warten. 

In diesem Leitfaden wurde dargestellt, welche Kriterien zu prüfen sind, um fest-

zustellen, ob ein Standort potenziell für einen Solarpark geeignet ist. 

Die Errichtung von Solarparks auf brach gefallenen Flächen bedarf indes vorbe-

reitender Arbeiten. Im Wesentlichen sind die Grundstücksverfügbarkeit zuguns-

ten des möglichen Investors zu angemessenen Bedingungen herzustellen, es ist 

in der Regel ein Bebauungsplan für ein Sondergebiet Solarpark aufzustellen so-

wie die Beräumung der Flächen vorzunehmen. Im Vergleich zur Nutzung ent-

sprechender Freiflächen wird die Errichtung von Solarparks auf Brachflächen 

häufig mit unrentierlichem Aufwand verbunden sein. Um entsprechende Investi-

tionen anzustoßen kann eine entsprechende Förderung erforderlich werden. 

Neben den brach gefallenen Flächen und ehemaligen Deponieflächen gibt es 

weitere Potenziale für Solarparks: Beispielsweise unvermarktbare Gewerbeflä-

chen sowie nicht mehr betriebsnotwendige Bahn- oder Bergbauflächen.  

Die Kommunen haben die Möglichkeit, diese Potenziale zu entdecken und die 

Realisierung von Solarparks anzustoßen. Damit leisten sie einen Beitrag, Brach-

flächen nachzunutzen und gleichzeitig den Anteil Erneuerbarer Energien zu 

steigern. 

                                            

11 LEG Thüringen: Solarparks auf Brachflächen in Thüringen. Standortatlas der für einen Entwick-

lung als Solarpark geeigneten Flächen. Erfurt November 2010. 
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7 Anhang  

7.1 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-

Energien-Gesetz - EEG) – Auszug –  

Vollzitat: "Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1170) 

geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 11.8.2010 I 1170 

§ 32 Solare Strahlungsenergie§ 32 Solare Strahlungsenergie§ 32 Solare Strahlungsenergie§ 32 Solare Strahlungsenergie    

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie beträgt die Vergütung 31,94 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Sofern die Anlage nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht ist, 

die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie errichtet worden ist, besteht die Vergütungspflicht des Netz-

betreibers nur, wenn die Anlage 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetzbu-

ches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 

2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 

3316) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 

2. auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuches 

durchgeführt worden ist, 

errichtet worden ist. 

(3) Für Strom aus einer Anlage nach Absatz 2, die im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans errichtet wurde, der zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 

1. September 2003 aufgestellt oder geändert worden ist, besteht die Vergü-

tungspflicht des Netzbetreibers nur, wenn sich die Anlage 

1. auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 

oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, 

2. auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung befindet, 
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3. auf Grünflächen befindet, die zur Errichtung dieser Anlage in einem vor dem 

25. März 2010 beschlossenen Bebauungsplan ausgewiesen sind und zum Zeit-

punkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans 

in den drei vorangegangenen Jahren als Ackerland genutzt wurden, und sie vor 

dem 1. Januar 2011 in Betrieb genommen wurde oder 

4. auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen, 

und sie in einer Entfernung bis zu 110 Metern, gemessen vom äußeren Rand der 

befestigten Fahrbahn, errichtet wurde. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn sich die Anlage auf einer Fläche befindet, 

die bereits vor dem 1. Januar 2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinne 

des § 8 oder des § 9 der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) geändert worden ist, festgesetzt war. Satz 

2 gilt entsprechend bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 

Baugesetzbuch, der zulässige bauliche Nutzungen entsprechend § 8 oder § 9 der 

Baunutzungsverordnung festgesetzt hat. 

Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2009/gesamt.pdf  
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7.2 Prüfungsschema Vergütungsanspruch nach § 32 EEG 2009 

 

Quelle: Clearingstelle EEG: Empfehlung 2010/2 – Solarstromanlagen auf Konver-

sionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung im Sinne des § 32 

Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 bzw. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2004, beschlossen am 1. Juli 

2010, http://www.clearingstelle-eeg.de/files/2010-2_Empfehlung.pdf  
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7.3 Kommunalrechtliche Zulässigkeit einer Photovoltaik-Anlage in der 

Trägerschaft einer Gemeinde 

abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Gemeinde- und Städtebundes 

Thüringen. 
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